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Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 
Industrielle Befestigungssysteme 

ISIN: DE0005198907/WKN: 519 890 

 

 

Zur  

 

Ordentlichen Hauptversammlung 2008 

 

 

laden wir alle Aktionäre unserer Gesellschaft ein. Sie findet am 

 

 

Dienstag, den 29. Juli 2008, 11.00 Uhr 

 

 

Parkhotel Ahrensburg, Raum Versailles 1 und 2, Lübecker Straße 10 a, 22926 Ahrens-

burg, statt. 

 

 

Tagesordnung 

 

1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Joh. Friedrich Behrens AG 

zum 31. Dezember 2007 nebst Lagebericht des Vorstands, des gebilligten 

Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2007. 

 

2) Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der 

Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 

EUR 4.870.601,32 komplett auf neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende 

auszuzahlen. 

 

3) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im 

Geschäftsjahr 2007 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

4) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im 

Geschäftsjahr 2007 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

5) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das          

Geschäftsjahr 2008 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner, Stolz, Mönning GmbH, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Admiralitätstraße 10,  

20459 Hamburg zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das           

Geschäftsjahr 2008 zu wählen. 
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6) Beschlussfassung über Erwerb und Veräußerung Eigener Aktien 

 

  Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Die von der Hauptversammlung am 27. Juni 2007 beschlossene Ermächti-

gung des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien zu erwer-

ben, zu veräußern oder einzuziehen, wird mit Wirkung für die Zukunft auf-

gehoben. 

 

b) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum 

28. Januar 2010 eigene Aktien im Umfang von bis zu zehn vom Hundert 

des Grundkapitals zu erwerben. Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien 

(ohne Erwerbsnebenkosten) darf zehn vom Hundert des Börsenkurses nicht 

unterschreiten und den Börsenkurs nicht um mehr als zehn vom Hundert 

überschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden 

Erwerbsregelung gilt dabei der Mittelwert des Eröffnungskurses im Par-

ketthandel (erster Kurs) für die Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor dem Tag, an dem 

die Aktien erworben wurden. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbe-

trägen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke von der Ge-

sellschaft ausgeübt werden; sie kann aber auch von abhängigen oder im 

Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen oder für ihre o-

der deren Rechnung von Dritten ausgeübt werden. Auf die erworbenen Ak-

tien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 

Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, 

zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Er-

mächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen Aktien genutzt 

werden. 

  

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die so er-

worbenen Aktien und die bereits früher erworbenen Aktien zu allen gesetz-

lich zulässigen Zwecken zu verwenden, insbesondere eine Veräußerung der 

eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an 

alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die eigenen Aktien gegen eine Barleis-

tung, die den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 

zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, oder gegen 

eine Sachleistung, deren Wert bei einer Gesamtbeurteilung nicht unange-

messen niedrig ist, veräußert werden (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten). 

Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne der vorstehenden Veräußerungsre-

gelung gilt der Eröffnungskurs im Parketthandel (erster Kurs) für die Aktie 

der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Veräuße-

rung der Aktien. Diese Ermächtigung verringert sich um den Anteil am 

Grundkapital, der auf Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht in unmittelba-

rer oder entsprechender Anwendung von §§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-

geschlossen wird. 

 

Ferner wird der Vorstand ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung er-

worbenen und die früher erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands und 

an sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäfts-

führungen und Mitarbeiter von mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff.  
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AktG verbundenen Unternehmen zu verwenden, zu deren Bezug diese Per-

sonen aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen berechtigt sind.  

 

Soweit eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft übertra-

gen werden sollen, obliegt die Entscheidung hierüber dem Aufsichtsrat der 

Gesellschaft.  

 

Der Vorstand wird zudem ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworbenen und die früher erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats zur Erfüllung von Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wand-

lungspflichten aus durch die Gesellschaft oder von abhängigen oder im 

Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen ausgegebenen 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. 

 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuzie-

hen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 5 der Satzung entsprechend der je-

weiligen Inanspruchnahme der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. 

 

d) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit ausge-

schlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen ver-

wendet werden.  

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 

über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Abs. 

1 Nummer 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand hat den nachfolgenden Bericht zu Tagesordnungspunkt 6 über die Er-

mächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der 

von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die 

Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, erstattet. Der Bericht 

liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 

der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und wird auf Verlangen jedem 

Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird auch in der Haupt-

versammlung zur Einsichtnahme ausliegen. Er hat folgenden Inhalt: 

 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung 

 

Dieser Tagesordnungspunkt enthält den Vorschlag, nach Aufhebung der bestehen-

den Ermächtigung vom 27. Juni 2007 die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 

28. Januar 2010 eigene Aktien im Umfang von bis zu zehn vom Hundert des Grund-

kapitals zu erwerben. Die Aufhebung der früheren Ermächtigung und Erteilung der 

neuen Ermächtigung ist erforderlich, um die gesetzliche Höchstfrist von 18 Monaten 

für eine derartige Ermächtigung ausnutzen zu können. Mit der vorgeschlagenen Er-

mächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG vorgesehenen Möglichkeit des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien 

Gebrauch zu machen, um die damit verbundenen Vorteile im Interesse der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.  

 

Die unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands sieht 

vor, dass dieser mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der eigenen  

 

 



300 
4 

 

 

 

 

 

 

 

Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Akti-

onäre vornehmen kann, wenn die eigenen Aktien gegen eine Barleistung, die den 

Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, oder gegen eine Sachleistung, deren 

Wert bei einer Gesamtbeurteilung nicht unangemessen niedrig ist, veräußert werden 

 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten). Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne der vor-

stehenden Veräußerungsregelung gilt der Eröffnungskurs im Parketthandel (erster 

Kurs) für die Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der 

Veräußerung der Aktien. Diese Ermächtigung verringert sich um den Anteil am 

Grundkapital, der auf Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht in unmittelbarer oder 

entsprechender Anwendung von §§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. 

 

Zudem ist vorgesehen, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die ei-

genen Aktien zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands und an sonsti-

ge Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Mit-

arbeiter von mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unter-

nehmen verwenden kann, zu deren Bezug diese Personen aufgrund von Mitarbeiter-

beteiligungsprogrammen berechtigt sind. Soweit eigene Aktien an Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen, obliegt die Entscheidung dem 

Aufsichtsrat der Gesellschaft.  

 

Weiter ist vorgesehen, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats er-

mächtigt wird, die eigenen Aktien zur Erfüllung von Wandel- oder Optionsrechten 

bzw. Wandlungspflichten aus durch die Gesellschaft oder ihre nachgeordneten Kon-

zerngesellschaften ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen zu 

verwenden.  

 

Mit diesen Ermächtigungen wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zugelassenen 

Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht.  

 

Die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss dient dem Interesse der Gesellschaft, 

eigene Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zu verkaufen. Außerdem kön-

nen hierdurch neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Die ge-

setzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Ver-

waltung in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Mög-

lichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen. Es bedarf nicht der zeit- und 

kostenaufwendigen Abwicklung eines Bezugsrechts. Ferner ermöglicht der Aus-

schluss des Bezugsrechts es der Gesellschaft, im Rahmen ihrer beabsichtigten Ak-

quisitionspolitik bei dem Erwerb von Unternehmen, aber auch beim Erwerb sonstiger 

Sachleistungen wie etwa Lizenzen, flexibel und kostengünstig zu agieren.  

 

Die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung der eigenen Akti-

en dient jedoch auch dem Ziel, den im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungspro-

grammen berechtigten Personen eigene Aktien der Gesellschaft gewähren zu kön-

nen bzw. eigene Aktien sonst zur Bedienung von Wandel- oder Optionsanleihen ein-

zusetzen, ohne zu diesem Zweck das bedingte Kapital nutzen zu müssen. Sofern der 

Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, werden die Aktien zu dem im 

jeweiligen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm bzw. in den Anleihebedingungen vorge-

sehenen Ausgabebetrag an die berechtigten Personen ausgegeben. 
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Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dadurch ge-

wahrt, dass sich die Ermächtigung zum Erwerb und damit mittelbar auch die Ermäch-

tigung zur Veräußerung auf insgesamt höchstens zehn vom Hundert des Grundkapi-

tals der Gesellschaft beschränkt. Durch das Erfordernis einer Gegenleistung, die bei 

Barleistungen den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und deren Wert bei 

Sachleistungen nicht unangemessen niedrig ist, wird sichergestellt, dass die Aktionä-

re vermögensmäßig allenfalls unwesentlich verwässert werden. Dem steht der Vor-

teil für die Gesellschaft und die Aktionäre gegenüber, durch die Erweiterung des Akti-

onärskreises das Interesse an der Aktie zu steigern, bzw. bestimmte Sachleistungen 

liquiditätsschonend erwerben zu können. Bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 

und Wandel- oder Optionsanleihen wird eine Abwicklung zudem kostengünstiger 

gestaltet. 

 

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Kaufofferten und von 

Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts  

 

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden Ermächtigung zum 

Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll die Gesellschaft ermächtigt wer-

den, eigene Aktien auch unter Einsatz von Kaufofferten und von Eigenkapitalderivaten zu 

erwerben. 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden Ermäch-

tigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf der Er-

werb von Aktien der Joh. Friedrich Behrens AG („Behrens Aktien“) gemäß 

der unter Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden Ermächtigung außer 

auf den dort beschriebenen Wegen auch unter Einsatz von Kaufofferten und 

von Eigenkapitalderivaten durchgeführt werden. Der Vorstand wird ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats  

 

 (1)  den Rückerwerb im Wege von Kaufofferten durchzuführen, und/oder  

 

 (2)  den Rückerwerb unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten durchzu-

führen, und dazu  

 

(i)  Optionen zu veräußern, die die Gesellschaft zum Erwerb von 

Behrens Aktien bei Ausübung der Optionen verpflichten 

(„Put-Optionen“),  

 

(ii)  Optionen zu erwerben, die der Gesellschaft das Recht vermit-

teln, Behrens Aktien bei Ausübung der Optionen zu erwerben 

(„Call-Optionen“) und  

 

(iii)  Behrens Aktien unter Einsatz einer Kombination aus Put- und 

Call-Optionen zu erwerben.  

 

b) Beim Erwerb von Behrens Aktien über eine öffentliche Kaufofferte kann die 

Gesellschaft (i) ein formelles Angebot veröffentlichen oder (ii) zur Abgabe 

von Angeboten öffentlich auffordern, und dabei (iii) jeweils als Gegenleistung 

Barzahlung oder die Übertragung liquider Aktien vorsehen.  
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(i) Wird ein formelles Angebot der Gesellschaft veröffentlicht, so legt 

die Gesellschaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je Beh-

rens Aktie fest. Im Falle der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird 

der endgültige Preis aus den vorliegenden Annahmeerklärungen 

ermittelt. Das Angebot kann eine Annahmefrist, Bedingungen sowie 

die Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne während der An-

nahmefrist anzupassen, wenn sich nach der Veröffentlichung eines 

formellen Angebots während der Annahmefrist erhebliche Kursbe-

wegungen ergeben.  

 

Der Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne je Behrens Aktie (ohne Er-

werbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Eröffnungskurs ei-

ner Behrens Aktie im Parketthandel (erster Kurs) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse an den letzten fünf Handelstagen vor dem Stichtag 

um nicht mehr als fünfundzwanzig von Hundert überschreiten und 

um nicht mehr als fünfundzwanzig von Hundert unterschreiten. 

Stichtag ist dabei der Tag der endgültigen Entscheidung des Vor-

stands über das formelle Angebot. Im Falle einer Angebotsanpas-

sung tritt an seine Stelle der Tag der endgültigen Entscheidung des 

Vorstands über die Anpassung. 

 

Sofern die Anzahl der angedienten Behrens Aktien die von der Ge-

sellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl über-

steigt, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit ausge-

schlossen werden, als der Erwerb nach dem Verhältnis der ange-

dienten Behrens Aktien erfolgt. Ebenso kann eine bevorrechtigte Be-

rücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 150 Stück angedienter 

Behrens Aktien je Aktionär vorgesehen werden.  

 

(ii)  Fordert die Gesellschaft zur Abgabe von Angeboten, Behrens Aktien 

zu verkaufen, öffentlich auf, so kann sie bei der Aufforderung eine 

Kaufpreisspanne festlegen, innerhalb derer Angebote abgegeben 

werden können. Die Aufforderung kann eine Angebotsfrist, Bedin-

gungen sowie die Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne wäh-

rend der Angebotsfrist anzupassen, wenn sich nach der Veröffentli-

chung der Aufforderung während der Angebotsfrist erhebliche 

Kursbewegungen ergeben.  

 

Bei der Annahme wird aus den vorliegenden Verkaufsangeboten der 

endgültige Kaufpreis ermittelt. Der Kaufpreis je Behrens Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Eröffnungskurs 

einer Behrens Aktie im Parketthandel (erster Kurs) an der Frankfur-

ter Wertpapierbörse an den letzten fünf Handelstagen vor dem 

Stichtag um nicht mehr als fünfundzwanzig von Hundert überschrei-

ten und um nicht mehr als fünfundzwanzig von Hundert unterschrei-

ten. Stichtag ist dabei der Tag, an dem die Angebote von der Gesell-

schaft angenommen werden.  

 

Sofern die Anzahl der zum Kauf angebotenen Behrens Aktien die 

von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Aktienan-

zahl übersteigt, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit  
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ausgeschlossen werden, als die Annahme nach dem Verhältnis der 

angebotenen Behrens Aktien erfolgt. Ebenso kann eine bevorrechtig-

te Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 150 Stück angedienter 

Behrens Aktien je Aktionär vorgesehen werden.  

 

(iii)  Die Gegenleistung für den Erwerb der Behrens Aktien im Rahmen 

von Kaufofferten kann in einer Barzahlung bestehen oder durch Ü-

bertragung von Aktien eines im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG börsenno-

tierten Unternehmens („Tauschaktien“) geleistet werden.  

 

 Das formelle Angebot oder die formelle Aufforderung zur Abgabe ei-

nes Angebotes auf Tausch gegen Tauschaktien kann ein bestimmtes  

 

 Tauschverhältnis festlegen oder vorsehen, dass das Tauschverhält-

nis im Wege eines Auktionsverfahrens bestimmt wird. Bei jedem 

dieser Verfahren für den Tausch dürfen der Tauschpreis bzw. die 

maßgeblichen Grenzwerte der Tauschpreisspanne in Form einer o-

der mehrerer Tauschaktien und rechnerischer Bruchteile, einschließ-

lich etwaiger Bar- oder Spitzenbeträge (ohne Erwerbsnebenkosten), 

die unter vorstehend (i) und (ii) genannten Kaufpreisspannen wert-

mäßig nicht über- oder unterschreiten. Bei der Berechnung anzuset-

zen ist als Wert für jede Tauschaktie jeweils das arithmetische Mittel 

der Schlussauktionspreise im XETRA-Handel (oder eines an die Stel-

le des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nach-

folgesystems) an den letzten fünf Handelstagen vor dem Tag der 

Veröffentlichung des Tauschangebots bzw. der Aufforderung zur 

Abgabe eines solchen Angebots bzw. vor der endgültigen Festlegung 

des Umtauschverhältnisses bzw. des Stichtages. Wird die Tauschak-

tie nicht im XETRA-Handel gehandelt, so sind die Schlusskurse an 

der Börse maßgeblich, an der im Durchschnitt des letzten abgelaufe-

nen Kalenderjahres der höchste Handelsumsatz mit den Tauschak-

tien erzielt wurde.  

 

c) Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten sind dabei auf 

Aktien im Umfang von fünf von Hundert des Grundkapitals beschränkt. Die 

Laufzeit der Optionen muss so gewählt werden, dass der Erwerb der Beh-

rens Aktien in Ausübung der Optionen nicht nach dem 28. Januar 2010 er-

folgt.  

 

  Durch die Optionsbedingungen muss sichergestellt sein, dass die Optionen 

nur mit Aktien bedient werden, die unter Wahrung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes über die Börse zu dem im Zeitpunkt des börslichen Erwerbs ak-

tuellen Börsenkurses der Behrens Aktien an der Frankfurter Wertpapier-

börse erworben wurden. Der in den Optionen vereinbarte, bei Ausübung der 

Optionen zu zahlende Kaufpreis je Behrens Aktie („Ausübungspreis“) darf 

den Eröffnungskurs im Parketthandel (erster Kurs) für eine Behrens Aktie 

am Tag des Abschlusses des betreffenden Optionsgeschäftes um nicht 

mehr als zehn vom Hundert überschreiten und zehn vom Hundert dieses 

Kurses nicht unterschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter 

Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie). 
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Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte Erwerbspreis darf nicht über 

und der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis für Optionen 

darf nicht unter dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 

ermittelten theoretischen Marktpreis der jeweiligen Option liegen, bei des-

sen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berück-

sichtigen ist. 

 

Werden eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten unter Be-

achtung der vorstehenden Regelungen erworben, ist ein Recht der Aktionä-

re, solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, in entspre-

chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz  4 AktG ausgeschlossen. Ein 

Recht der Aktionäre auf Abschluss von Optionsgeschäften besteht auch in-

soweit nicht, als beim Abschluss von Optionsgeschäften ein bevorrechtigtes 

Angebot für den Abschluss von Optionsgeschäften bezogen auf geringe 

Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird.  

 

Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Behrens Aktien nur, soweit 

die Gesellschaft ihnen gegenüber aus den Optionsgeschäften zur Abnahme 

der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist 

ausgeschlossen. 

 

d) Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Kaufofferten 

und/oder von Eigenkapitalderivaten erworben werden, gelten die zu Tages-

ordnungspunkt 6 lit. c und d festgesetzten Regelungen und Bezugs-

rechtsausschlüsse entsprechend. 

 

e) Die Ermächtigung gemäß diesen Tagesordnungspunkt 7 steht unter der auf-

schiebenden Bedingung, dass die Hauptversammlung die Ermächtigung 

gemäß Tagesordnungspunkt 6 zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien beschließt.  

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 

über die Ausschließung des Andienungsrechtes in entsprechender Anwen-

dung von § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand hat den nachfolgenden Bericht zu Tagesordnungspunkt 7 über die Er-

mächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien auch 

durch den Einsatz von Kaufofferten und von Eigenkapitalderivaten zu erwerben, er-

stattet. Der Bericht kann im Internet unter www.behrens.AG im Bereich [Hauptver-

sammlung] eingesehen werden und wird auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich 

und kostenlos übersandt. Der Bericht wird auch in der Hauptversammlung zur Ein-

sichtnahme ausliegen. Er hat folgenden Inhalt: 

 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung 

 

Dieser Tagesordnungspunkt enthält den Vorschlag, in Ergänzung zu der unter Ta-

gesordnungspunkt 6 zu beschließenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG den Vorstand der Gesellschaft zu ermächtigen, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft gemäß der unter Tagesord-

nungspunkt 6 zu beschließenden Ermächtigung außer auf den dort beschriebenen  

 

 



300 
9 

 

 

 

 

 

 

 

Wegen auch unter Einsatz von Kaufofferten und von Eigenkapitalderivaten durchzu-

führen. Durch diese zusätzlichen Handlungsalternativen werden die Möglichkeiten 

der Gesellschaft ergänzt, um den Erwerb eigener Aktien optimal strukturieren zu 

können.  

 

a)  Kaufofferten 

 

Für die Gesellschaft kann es vorteilhaft sein, den Rückerwerb eigener Aktien nicht 

über die Börse, sondern durch eine Kaufofferte an alle Aktionäre durchzuführen. Das 

ist beispielsweise dann der Fall, wenn wegen des Volumens des geplanten Rücker-

werbs die Kaufofferte schneller durchzuführen wäre als ein Rückerwerb über die 

Börse oder als Gegenleistung für den Rückerwerb keine Barzahlung, sondern die 

Übertragung von anderen liquiden Aktien vorgesehen werden soll. 

 

Da der Rückerwerb eigener Aktien durch Einsatz von Kaufofferten die generelle 

Höchstgrenze von zehn von Hundert des Grundkapitals in jedem Fall einhalten muss, 

und darüber hinaus ein Rückerwerb im Hinblick auf die Finanzierungspläne der Ge-

sellschaft vom Volumen her durch die Gesellschaft beschränkbar sein muss, ist es 

denkbar, dass die Gesellschaft im Rahmen einer Kaufofferte mehr Aktien der Gesell-

schaft angedient bekommt, als dies im Rahmen der Ermächtigung zum Rückerwerb  

eigener Aktien zulässig wäre bzw. als dies die Gesellschaft volumenmäßig vorgese-

hen hat. Um in einer solchen Situation das Gleichbehandlungsrecht der Aktionäre zu 

wahren, soll in der Regel vorgesehen werden, dass jeder andienende Aktionär beim 

Rückkauf im proportionalen Verhältnis der von ihm angedienten Aktien zur Gesamt-

menge der angedienten Aktien berücksichtigt wird. Die Kaufofferte ließe sich daher 

nicht durchführen, wenn nicht das aus dem Rechtsgedanken des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG fließende generelle Andienungsrecht der Aktionäre ganz bzw. teilweise 

ausgeschlossen werden kann. Von diesem Ausschluss ausgenommen würde eine 

bevorzugte Berücksichtigung kleinerer Andienungen bis zu 150 Aktien, um den 

Verwaltungsaufwand bei der Abwicklung einer solchen Kaufofferte zu begrenzen. 

Nur durch den Ausschluss dieses Andienungsrechtes wird die Gesellschaft in die La-

ge versetzt, den Rückerwerb eigener Aktien durch Einsatz einer Kaufofferte durchzu-

führen. Daher hält der Vorstand die Einschränkungen des Andienungsrechtes der 

Aktionäre bzw. seinen Ausschluss nach sorgfältiger Abwägung der Interessen der 

Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft aufgrund der Vorteile, die sich aus 

dem Einsatz von Kaufofferten ergeben können, für gerechtfertigt.  

 

b)  Eigenkapitalderivate 

 

Für die Gesellschaft kann es ferner vorteilhaft sein, Put-Optionen zu veräußern, Call-

Optionen zu erwerben oder Aktien der Gesellschaft unter Einsatz einer Kombination 

aus Put- und Call-Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der Gesellschaft 

zu erwerben. Der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten soll, 

wie schon die Begrenzung auf fünf von Hundert des Grundkapitals verdeutlicht, ledig-

lich das Instrumentarium des Aktienrückkaufs ergänzen. Die Laufzeit der Optionen 

muss so gewählt werden, dass der Erwerb der Aktien in Ausübung der Optionen 

nicht nach dem 28. Januar 2010 erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ge-

sellschaft nach Auslaufen der bis zum 28. Januar 2010 gültigen Ermächtigung zum 

Erwerb eigener Aktien keine eigenen Aktien erwirbt. 
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Bei der Veräußerung von Put-Optionen gewährt die Gesellschaft dem Erwerber der 

Put-Optionen das Recht, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgeleg-

ten Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu veräußern. Als Gegenleistung er- 

hält die Gesellschaft eine Optionsprämie, die unter Berücksichtigung unter anderem 

des Ausübungspreises, der Laufzeit der Optionen und der Volatilität der Aktie der Ge-

sellschaft dem Wert des Veräußerungsrechts entspricht. Wird die Put-Option ausge-

übt, vermindert die Optionsprämie, die der Erwerber der Put-Option gezahlt hat, den 

von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Die 

Ausübung der Put-Option ist für den Optionsinhaber nur dann wirtschaftlich sinnvoll, 

wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung unter dem 

Ausübungspreis liegt, weil er dann die Aktie zu dem höheren Ausübungspreis ver-

kaufen kann. Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf unter Einsatz von 

Put-Optionen den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits bei Abschluss des Opti-

onsgeschäfts festgelegt wird, während die Liquidität erst am Ausübungstag abfließt. 

Übt der Optionsinhaber die Option nicht aus, weil der Aktienkurs am Ausübungstag 

über den Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise zwar keine ei-

genen Aktien erwerben, ihr verbleibt jedoch die vereinnahmte Optionsprämie.  

 

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Options-

prämie das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu ei-

nem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer der Option, dem 

Stillhalter, zu kaufen. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirt-

schaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft über dem Ausübungs-

preis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter 

kaufen kann. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft geschont, da erst bei Aus-

übung der Call-Option der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien gezahlt werden 

muss.  

 

Der von der Gesellschaft zu zahlende Erwerbspreis für die Aktie der Gesellschaft ist 

der in der jeweiligen Option vereinbarte Ausübungspreis. Der Ausübungspreis kann 

höher oder niedriger sein als der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft am Tag des 

Abschlusses des Optionsgeschäftes, er darf jedoch den Eröffnungskurs für die Aktie 

der Gesellschaft im Parketthandel (erster Kurs) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

um nicht mehr als zehn vom Hundert überschreiten und nicht weniger als zehn vom 

Hundert betragen (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung 

der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie). Der von der Gesellschaft für Optionen 

gezahlte Erwerbspreis darf nicht über und der von der Gesellschaft vereinnahmte 

Veräußerungspreis für Optionen darf nicht unter dem nach anerkannten finanzma-

thematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optio-

nen liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu 

berücksichtigen ist. Durch die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Aus-

übungspreis sowie durch die Verpflichtung, Optionen nur mit Aktien zu bedienen, die 

unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu dem im Zeit-

punkt des börslichen Erwerbs aktuellen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an 

der Frankfurter Wertpapierbörse erworben wurden, wird ausgeschlossen, dass Akti-

onäre beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten wirt-

schaftlich benachteiligt werden. Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis verein-

nahmt bzw. zahlt, erleiden die an den Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionäre 

keinen wertmäßigen Nachteil. Das entspricht der Stellung der Aktionäre beim Akti-

enrückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an der Ge-

sellschaft verkaufen können. Sowohl die Vorgaben für die Ausgestaltung der Optio-

nen als auch die Vorgaben für die zur Belieferung geeigneten Aktien stellen sicher,  
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dass auch bei dieser Erwerbsform dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktio-

näre umfassend Rechnung getragen wird. Insofern ist es, auch unter dem § 186  

Abs. 3 Satz 4 AktG zugrunde liegenden Rechtsgedanken, gerechtfertigt, dass den Ak-

tionären kein Recht zustehen soll, solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft ab-

zuschließen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von Optionsgeschäften besteht 

auch insoweit nicht, als beim Abschluss von Optionsgeschäften ein bevorrechtigtes 

Angebot für den Abschluss von Optionsgeschäften bezogen auf geringe Stückzahlen 

an Aktien vorgesehen wird. Durch den Ausschluss des Bezugs- und des Andienungs-

rechts wird die Gesellschaft – anders als beim Angebot zum Erwerb von Optionen an 

alle Aktionäre bzw. beim Angebot zum Erwerb von Optionen von allen Aktionären – in 

die Lage versetzt, Optionsgeschäfte kurzfristig und in Übereinstimmung mit den je-

weiligen Marktverhältnissen abzuschließen.  

 

Beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put-Optionen, Call-Optionen oder einer 

Kombination aus Put- und Call-Optionen soll Aktionären ein Recht auf Andienung ih-

rer Aktien nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den Optionen ihnen gegenüber 

zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Anderenfalls wäre der Einsatz von Eigenka-

pitalderivaten im Rahmen des Rückerwerbs eigener Aktien nicht möglich und die 

damit für die Gesellschaft verbundenen Vorteile könnten nicht erreicht werden. Der 

Vorstand hält die Nichtgewährung bzw. Einschränkung des Andienungsrechts nach 

sorgfältiger Abwägung der Interessen der Aktionäre und des Interesses der Gesell-

schaft aufgrund der Vorteile, die sich aus dem Einsatz von Put-Optionen, Call- 

Optionen oder einer Kombination aus Put- und Call-Optionen für die Gesellschaft er-

geben, für gerechtfertigt.  

 

c)  Berichte 

 

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der 

Ermächtigung unterrichten.  

 

Unterlagen 

 

Folgende Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft, Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg, während der 

Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre aus: 

 

- Jahresabschluss der Joh. Friedrich Behrens AG für das Geschäftsjahr 2007 nebst 

Lagebericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 1; 

 

- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007 nebst Konzernlagebericht  

des Vorstands für den Joh. Friedrich Behrens AG-Konzern zu Tagesordnungspunkt 1; 

 

- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 zu Tagesordnungs- 

  punkt 1; 

 

- Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 über die 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 

4 Satz 2 AktG.; 

 

- Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 über die 

über die Ausschließung des Andienungsrechts in entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG. 
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Der Geschäftsbericht der Joh. Friedrich Behrens AG für das Geschäftsjahr 2007, der den 

Konzernabschluss 2007 nebst Konzernlagebericht sowie den Bericht des Aufsichtsrats 

beinhaltet, sowie der Jahresabschluss und diese Einberufung nebst Bericht des Vorstands 

zu Tagesordnungspunkt 6 und 7 können auch im Internet unter www.Behrens.AG einge-

sehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorge-

nannten Unterlagen. Diese Unterlagen stehen in der Hauptversammlung allen Aktionären 

zur Einsicht zur Verfügung. 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Ge-

sellschaft EUR 7.168.000,00. Es ist eingeteilt in 2.800.000 Stückaktien mit eben so vielen 

Stimmrechten. Am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung hält die Gesellschaft 

keine eigenen Aktien.  

 

Teilnahmeberechtigung und Stimmrechtsausübung 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist jeder 

Aktionär berechtigt, dessen Anmeldung und Berechtigungsnachweis der Gesellschaft, c/o 

Deutsche Bank AG, General Meetings, 60272 Frankfurt am Main, Fax-Nummer: 

+49(0)69 12012-86045; in Textform (§ 126 BGB) bis spätestens am siebten Tag vor der 

Hauptversammlung zugegangen sind. Der Berechtigungsnachweis hat in Form eines in 

deutscher oder englischer Sprache in Textform erstellten besonderen Nachweises des 

Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut, einen deutschen Notar oder eine 

Wertpapiersammelbank zu erfolgen. Der Berechtigungsnachweis hat sich auf den Beginn 

des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, also auf den 8. Juli 2008, 00:00 

Uhr.  

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechtes als Aktionär nur, wer den Berechtigungsnachweis ordnungs-

gemäß erbracht hat.  

 

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Akti-

onären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt 

der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung 

des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an der Gesellschaft Sorge zu tragen.  

 

Stimmrechtsvertretung  

 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können, 

können ihr Stimmrecht und ihr Recht zur Stellung von Anträgen unter entsprechender 

Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine 

Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. 

 

In Befolgung des Deutschen Corporate Governance Kodex bieten wir unseren Aktionären 

an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevoll-

mächtigen und ihr Stimmrecht von diesen in der Hauptversammlung weisungsgemäß 

ausüben zu lassen. Diejenigen Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur 

Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte 

die Bestellung möglichst früh bei der Depotbank eingehen. Vollmachten und Weisungen  
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zur Abstimmung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten müssen vollständig ausgefüllt 

und unterzeichnet übermittelt werden. Die notwendigen Unterlagen und Informationen 

erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Wir bitten, die vollständig ausge-

füllten und unterzeichneten Vollmachts- und Weisungsvordrucke bis spätestens 25. Juli 

2008 (Eingangsdatum) per Post oder per Fax an die Fax-Nummer: +49(0)4102 78-109 

an die Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg, 

zurückzusenden. Vollmachten und Weisungen, die nach dem 25. Juli 2008 bei der Gesell-

schaft eingehen, können leider aus technischen Gründen nicht mehr berücksichtigt wer-

den. Enthält die Stimmrechtsvollmacht keine Weisungen, so ist diese ungültig. Wurden den 

Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Weisungen, aber keine Vollmacht erteilt, kann 

eine Vertretung in der Hauptversammlung durch diese ebenfalls nicht stattfinden. Bei ei-

ner Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft erscheint lediglich de-

ren Name im Teilnehmerverzeichnis und nicht derjenige des bevollmächtigten Aktionärs.  

 

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustim-

men. Es wird darauf hingewiesen, dass Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht an der 

Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptver-

sammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige im Vorfeld der Hauptversammlung nicht 

mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Nimmt ein Aktionär trotz Bevollmächtigung eines 

Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft selbst oder durch einen anderen Bevollmächtigten 

an der Hauptversammlung teil, so gilt diese Teilnahme als Widerruf der vorgenannten 

Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 

 

Gegenanträge und weitere Anträge 

 

Gegenanträge von Aktionären zu einem Vorschlag der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats 

zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG sowie sonstige Anträge 

und Anfragen von Aktionären sind in Schriftform oder per Telefax ausschließlich an die 

folgende Adresse der Gesellschaft zu richten: 

 

Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 

Bogenstraße 43-45 

22926 Ahrensburg 

Telefax-Nummer: 04102 / 78-109 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Anträge werden nicht berücksichtigt. Wir wer-

den gemäß § 126 AktG zugänglich zu machende Anträge und Vorschläge von Aktionären 

unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.Behrens.AG veröffentli-

chen, sofern uns diese bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung, 

also bis spätestens 14. Juli 2008, 24.00 Uhr, zugehen. Eventuelle Stellungnahmen der 

Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

 

Ahrensburg, im Juni 2008 

 

Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 


